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Text 

Anspruch bei Dienstverhinderung 

§ 8. (1) Ist ein Angestellter nach Antritt des Dienstverhältnisses durch Krankheit oder Unglücksfall 
an der Leistung seiner Dienste verhindert, ohne daß er die Verhinderung vorsätzlich oder durch grobe 
Fahrlässigkeit herbeigeführt hat, so behält er seinen Anspruch auf das Entgelt bis zur Dauer von sechs 
Wochen. Beruht die Dienstverhinderung jedoch auf einem Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit im 
Sinne der Vorschriften über die gesetzliche Unfallversicherung, so verlängert sich die Frist von sechs 
Wochen um die Dauer dieser Dienstverhinderungen, höchstens jedoch um zwei Wochen. Der Anspruch 
auf das Entgelt beträgt, wenn das Dienstverhältnis fünf Jahre gedauert hat, jedenfalls acht Wochen; es 
erhöht sich auf die Dauer von zehn Wochen, wenn es fünfzehn Jahre, und auf zwölf Wochen, wenn es 
fünfundzwanzig Jahre ununterbrochen gedauert hat. Durch je weitere vier Wochen behält der Angestellte 
den Anspruch auf das halbe Entgelt. 

(2) Tritt innerhalb eines halben Jahres nach Wiederantritt des Dienstes abermals eine 
Dienstverhinderung ein, so hat der Angestellte für die Zeit der Dienstverhinderung, soweit die 
Gesamtdauer der Verhinderungen die im Absatz 1 bezeichneten Zeiträume übersteigt, Anspruch nur auf 
die Hälfte des ihm gemäß Absatz 1 gebührenden Entgeltes. 

(3) Der Angestellte behält ferner den Anspruch auf das Entgelt, wenn er durch andere wichtige, seine 
Person betreffende Gründe ohne sein Verschulden während einer verhältnismäßig kurzen Zeit an der 
Leistung seiner Dienste verhindert wird. 

(4) Weibliche Angestellte behalten den Anspruch auf das Entgelt während sechs Wochen nach ihrer 
Niederkunft; während dieser Zeit dürfen sie zur Arbeit nicht zugelassen werden. Erkranken sie, so gelten 
vom Zeitpunkte der Niederkunft die Bestimmungen des Abs. 1. 

(5) Gegen Vorweisung eines ärztlichen Zeugnisses, daß ihre Niederkunft voraussichtlich innerhalb 
sechs Wochen stattfinden wird, können weibliche Angestellte die Arbeit einstellen. Erkrankt die 
Angestellte während dieser Frist, so gelten vom Tage der Erkrankung die Bestimmungen des Absatz 1. 

(6) Nach der Niederkunft haben sie, wenn sie ihre Kinder selbst stillen, während der Arbeitszeit 
Anspruch auf zwei halbstündige Stillpausen täglich. 

(7) Beträge, die der Angestellte für die Zeit der Verhinderung auf Grund einer öffentlich-rechtlichen 
Versicherung bezieht, dürfen auf die Geldbezüge nicht angerechnet werden. 

(8) Der Angestellte ist verpflichtet, ohne Verzug die Dienstverhinderung dem Dienstgeber 
anzuzeigen und auf Verlangen des Dienstgebers, das nach angemessener Zeit wiederholt werden kann, 
eine Bestätigung der zuständigen Krankenkasse oder eines Amts- oder Gemeindearztes über Ursache und 
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Dauer der Arbeitsunfähigkeit vorzulegen. Kommt der Angestellte diesen Verpflichtungen nicht nach, so 
verliert er für die Dauer der Säumnis den Anspruch auf das Entgelt. 


